
Ergänzende Bedingungen zu der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grund-
versorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdruck-
netz (Gasgrundversorgungsverordnung GasGVV)“   

Stand: 1.3.2019

Ergänzende Bedingungen – 
GasGVV



2

Ergänzende Bedingungen – GasGVV
Ergänzende Bedingungen zu der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grund- 
versorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz 
(Gasgrundversorgungsverordnung GasGVV)“

Stand: 1.3.2019

SWB Energie und Wasser legt ihren Versorgungsverträgen in Ergänzung der „Verordnung über 
Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversor-
gung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV)“ vom 
17.10.2008 folgende Bestimmungen zugrunde:

Anwendungsbereich
Diese Ergänzenden Bedingungen gelten für alle Tarifverträge mit grundversorgten Haushaltskunden, 
für alle Sonderverträge sowie für alle mit Letztverbrauchern bestehenden Ersatzversorgungsver-
hältnisse über die Belieferung mit Gas im Niederdruck. Haushaltskunden sind Kunden, die Gas 
überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder für den einen Jahresverbrauch von 10.000 
kWh nicht übersteigenden Eigenverbrauch für berufliche, landwirtschaftliche und gewerbliche Zwe-
cke beziehen. 

SWB Energie und Wasser ist Grundversorger in folgenden Netzgebieten:

Bundesstadt Bonn einschließlich der Netzgebiete 
Bad Godesberg und Beuel

Netzbetreiber ist

Bonn-Netz GmbH
Sandkaule 2, 53111 Bonn
HRB 14997, AG Bonn

1. Vertragsabschluss (§ 2 GasGVV)
1.1 SWB Energie und Wasser schließt grundsätzlich einen Versorgungsvertrag mit dem Kunden 
ab. Auf Verlangen der Energie und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH hat der Kunde die 
zu seiner Identifikation erforderlichen Angaben gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GasGVV glaubhaft 
zu machen, bei natürlichen Personen durch Vorlage eines gültigen Personalausweises oder Reise-
passes, bei juristischen Personen durch Vorlage eines aktuellen Registerauszuges. Unvollständige 
Angaben können zur Ablehnung eines Vertrages führen. Die Daten werden von SWB Energie und 
Wasser gespeichert, die Verarbeitung erfolgt zu Zwecken der Vertragserfüllung unter Beachtung 
der Bestimmungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung sowie des deutschen Bun-
desdatenschutzgesetzes. Die Übermittlung von Daten zu Zwecken der Vertragserfüllung zwischen 
SWB Energie und Wasser und dem zuständigen Messdienstleister, Netzbetreiber bzw. Messstellen-
betreiber ist zulässig. Der Messdienstleister, Netzbetreiber bzw. Messstellenbetreiber ist insbe-
sondere berechtigt, zur Erfassung und Abrechnung der Energielieferungen erforderliche Daten an 
SWB Energie und Wasser zu übermitteln, auch wenn es sich um wirtschaftlich sensible Daten im 
Sinne von § 9 Energiewirtschaftsgesetz handelt.

1.2 Tritt an die Stelle eines Kunden eine Gemeinschaft von Wohnungseigentümern im Sinne des 
Wohnungseigentumsgesetzes vom 1. Juli 2007, so wird der Versorgungsvertrag mit der Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer abgeschlossen. Die Außenhaftung der Wohnungseigentümer bleibt 
erhalten, wird aber auf ihren Miteigentumsanteil begrenzt. Die einzelnen Eigentümer haften also nicht 
mehr für die komplette Forderung gegen die Eigentümergemeinschaft, sondern nur noch für ihren 
eigenen Anteil.
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1.3 Tritt an die Stelle eines Kunden eine Personenmehrheit (z. B. Wohngemeinschaft oder nicht 
eheliche Lebensgemeinschaft), so wird der Versorgungsvertrag mit der Personenmehrheit ab-
geschlossen. Jedes Mitglied der Personenmehrheit haftet als Gesamtschuldner. Veränderungen 
des Personenkreises sind SWB Energie und Wasser unverzüglich mitzuteilen. Die an eine Person 
abgegebenen Erklärungen von SWB Energie und Wasser sind auch für die übrigen Personen 
rechtswirksam.

1.4 SWB Energie und Wasser behält sich vor, über die Bonität des Kunden Auskünfte bei der 
SCHUFA, Creditreform oder vergleichbaren Auskunfteien einzuholen und bei Vorliegen von Nega-
tivmerkmalen den Abschluss des Vertrages von Vorauszahlungen nach § 14 GasGVV oder einer 
Sicherheitsleistung gemäß § 15 GasGVV abhängig zu machen. SWB Energie und Wasser behält 
sich außerdem vor, Informationen über nicht vertragsgemäßes Verhalten des Kunden (insbeson-
dere Zahlungsverzug und Einstellung der Versorgung) an SCHUFA, Creditreform oder andere Aus-
kunfteien zu übermitteln. Die Meldungen dürfen nach der Europäischen Datenschutzgrundverord-
nung und des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes nur erfolgen, soweit dies nach Abwägung 
aller betroffenen Interessen zulässig ist.

2. Antrag auf Gasversorgung
Der Antrag auf Gasversorgung ist in Textform (§ 126 b BGB) zu stellen. SWB Energie und Wasser
kann jedoch aus organisatorischen Gründen innerhalb bestimmter Leistungsgrenzen hierauf ver-
zichten.

3. Erweiterung oder Änderung der Kundenanlage (§ 7 GasGVV)
Bei einer Erweiterung und Änderung der Kundenanlage nach § 7 GasGVV hat die Mitteilung
folgende Angaben zu enthalten:

- Name und Kundennummer
- Anschrift der betroffenen Verbrauchsstelle
- Zählernummer
- Art und Umfang der Erweiterung bzw. Änderung

Dies gilt insbesondere für gewerbliche und landwirtschaftliche Betriebe, sofern zu erwarten ist, 
dass der Jahresverbrauch 10.000 kWh überschreitet.

4. Nachprüfung von Messeinrichtungen (§ 8 GasGVV)
Fallen die Kosten der Nachprüfung von Messeinrichtungen gemäß § 8 Abs. 2 Satz 3 GasGVV dem
Kunden zur Last, sind diese nach dem tatsächlichen Aufwand zu erstatten.

5. Zahlungsverzug; Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung
(§§ 17, 19 GasGVV)
Rechnungen und Abschläge werden zu dem von SWB Energie und Wasser jeweils angegebenen
Zeitpunkt fällig. Erfolgt keine Angabe, tritt Fälligkeit zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsauffor-
derung ein. Die Kosten aus Zahlungsverzug und aus einer Einstellung der Versorgung gemäß § 19
GasGVV sind mit folgenden Pauschalen zu bezahlen:

Mahnung 3,10 Euro (Bei Mahnung entfällt ein Umsatzsteuerzuschlag).

Die Kosten, die im Zusammenhang mit einer erforderlich werdenden Einstellung der Energiever-
sorgung stehen, richten sich nach den veröffentlichten Kosten des jeweiligen Netzbetreibers.

Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Dem Kunden bleibt der 
Nachweis gestattet, dass ein Schaden überhaupt nicht entstanden oder der tatsächliche Schaden 
niedriger als die Pauschale ist.



4

6. Ablesung und Abrechnung (§§ 12 und 13 GasGVV)
6.1 Der Gasverbrauch wird in der Regel nach dem von SWB Energie und Wasser festgelegten
jährlichen Abrechnungszeitraum nach dem Zählerstand abgerechnet. Im Laufe des Abrechnungs-
zeitraums werden Abschlagsbeträge gemäß § 13 GasGVV erhoben.

6.2 Abweichend von Ziffer 6.1 bietet SWB Energie und Wasser an, den Stromverbrauch / Gasver-
brauch monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich gegen eine entsprechende Kostenerstattung 
abzurechnen (unterjährige Abrechnung). Hierfür gelten die nachfolgenden Bedingungen.

6.2.1 Eine unterjährige Abrechnung kann immer nur mit Beginn eines Monats aufgenommen werden.

6.2.2 Der Wunsch nach einer unterjährigen Abrechnung ist SWB Energie und Wasser vom Kunden 
in Textform spätestens vier Wochen vor dem gewünschten Anfangsdatum mitzuteilen. In der Mittei-
lung sind anzugeben:

-  die Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht, Registernummer, Familienname, Vorname,
Geburtstag, Adresse, Kundennummer),

- die Zählernummer,
-  die Angaben zum Messstellenbetreiber (Firma, Registergericht, Registernummer, Adresse), falls

der Messstellenbetrieb nicht durch den örtlichen Netzbetreiber, sondern durch ein anderes Unter-
nehmen durchgeführt wird,

-  der Zeitraum der gewünschten unterjährigen Abrechnung (monatlich, vierteljährlich oder halb-
jährlich),

- das gewünschte Anfangsdatum der unterjährigen Abrechnung.

6.2.3 SWB Energie und Wasser wird die Mitteilung des Kunden und das Anfangs-datum der un-
terjährigen Abrechnung innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Eingang der Mitteilung des 
Kunden in Textform bestätigen.

6.2.4 Die unterjährige Abrechnung kann vom Kunden mit einer Frist von einem Monat auf das 
Ende eines Kalendermonats in Textform gekündigt werden. Die Kündigung ist erstmals nach Ab-
lauf eines Jahres zulässig. Hierauf wird SWB Energie und Wasser den Kunden in der Bestätigung 
nach Ziffer 6.2.3 gesondert hinweisen.

6.2.5 Erfolgt die Umstellung auf eine unterjährige Abrechnung im laufenden Vertragsverhältnis, 
erhält der Kunde von SWB Energie und Wasser eine Abrechnung für das bis zum Beginn der 
unterjährigen Abrechnung verbrauchte Gas. Hierzu übermittelt der Kunde oder sein Messstellen-
betreiber den Zählerstand des letzten Tages vor Beginn des Zeitraums der unterjährigen Abrech-
nung in Textform innerhalb von drei Werktagen an SWB Energie und Wasser; anderenfalls ist SWB 
Energie und Wasser zur Verbrauchsschätzung nach § 11 Abs. 3 GasGVV berechtigt.

6.2.6 Mit der Abrechnung nach Ziffer 6.2.5 teilt SWB Energie und Wasser dem Kunden die Höhe 
der nach § 13 Abs. 1 GasGVV ermittelten Abschlagsbeträge für den unterjährigen Abrechnungs-
zeitraum mit. Bei einer monatlichen Abrechnung werden von SWB Energie und Wasser keine 
Abschlagsbeträge erhoben. Ergibt die Abrechnung nach Ziffer 6.2.5, dass zu hohe Abschlagszah-
lungen verlangt wurden, so wird der übersteigende Betrag mit der nächsten Abschlagsforderung 
verrechnet. Bei der Umstellung auf eine monatliche Abrechnung wird der übersteigende Betrag 
erstattet.

6.2.7 Zur unterjährigen Abrechnung wird die Messeinrichtung vom Kunden selbst oder seinem 
Messstellenbetreiber abgelesen. Der Kunde oder sein Messstellenbetreiber teilt SWB Energie und 
Wasser den von ihm abgelesenen Zählerstand in Textform unter Angabe des Ablesedatums wie 
folgt mit:

-  bei monatlicher Abrechnung den Zählerstand am letzten Tag des Abrechnungsmonats bis zum
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3. Werktag des Folgemonats,
-  bei vierteljährlicher Abrechnung den Zählerstand am letzten Tag des 3. Abrechnungsmonats bis

zum 3. Werktag des Folgemonats,
-  bei halbjährlicher Abrechnung den Zählerstand am letzten Tag des 6. Abrechnungsmonats bis

zum 3. Werktag des Folgemonats.
-  Werktage sind alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind.

6.2.8 Wenn der Kunde oder sein Messstellenbetreiber die Ablesung und Mitteilung nach Ziffer 6.2.7 
nicht oder verspätet vornimmt, ist die SWB Energie und Wasser berechtigt, den Verbrauch auf der 
Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer 
Kunden unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse zu schätzen.

6.2.9 Die Übersendung der monatlichen, vierteljährlichen oder halbjährlichen Rechnung erfolgt,  
soweit keine anderweitige Vereinbarung getroffen worden ist, durch SWB Energie und Wasser per 
Post an die vom Kunden benannte Adresse. SWB Energie und Wasser durch die Erstellung und 
Versendung der monatlichen, vierteljährlichen oder halbjährlichen Rechnung entstehende Kosten 
sind vom Kunden in Höhe von netto 16,18 Euro je zusätzliche Rechnung zu tragen.

7. Vorauszahlung und Sicherheitsleistung (§§ 14 und 15 GasGVV)
7.1 Gemäß §§ 14, 15 GasGVV ist SWB Energie und Wasser berechtigt, Vorauszahlungen bzw.
Sicherheitsleistungen zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der
Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig
nachkommt. Derartige Umstände sind insbesondere

-  wiederholt unpünktliche oder unvollständige Zahlung,
-  wiederholte Mahnung,
-  eine Versorgungsunterbrechung wegen Nichterfüllung angemahnter Zahlungen,
-  Vorliegen einer Negativauskunft einer großen Auskunftei (SCHUFA, Creditreform o. Ä.) oder
-  die Eintragung des Kunden in das Schuldnerverzeichnis.

7.2 Die Verpflichtung des Kunden zur Zahlung von Vorauszahlungen entfällt, wenn der Kunde für 
einen Zeitraum von 24 aufeinander folgenden Monaten sämtliche Zahlungsverpflichtungen voll-
ständig und pünktlich erfüllt. Im Einzelfall kann SWB Energie und Wasser auch schon früher von 
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung absehen.

8. Inhalt von Mitteilungen
Der Kunde hat bei jeglicher Mitteilung an SWB Energie und Wasser folgende Angaben zu machen,
um eine eindeutige Zuordnung und Bearbeitung zu gewährleisten:

-  Name und Anschrift des Kunden
-  Kundennummer und Anschrift der betroffenen Verbrauchsstelle
-  Zählernummer

Bei Kündigung des Versorgungsverhältnisses wegen Umzugs sind zusätzlich anzugeben:

-  Datum des Auszuges
-  Zählerstand bei Auszug
-  neue Rechnungsanschrift
-  Name des Nachmieters, soweit bekannt
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9. Zahlungsweise
Der Kunde hat folgende Zahlungsmöglichkeiten:

–  SEPA-Basislastschriftverfahren
Für das gesamte SEPA-Lastschriftverfahren gilt die Schriftform; d.h. sowohl die Erteilung eines
SEPA-Lastschriftmandats (Einzugsermächtigung) als auch der jederzeitige Widerruf eines SEPA-
Lastschriftmandats hat schriftlich zu erfolgen. SWB Energie und Wasser wird dem Kunden 14 Tage
vor der ersten Abbuchung, danach einmal jährlich Höhe und Fälligkeitstermin der von dem Kunden
zu leistenden Abschlagszahlungen mitteilen. Soweit mit dem Kunden eine gesonderte Vereinba-
rung über eine Stundung, Ratenzahlung oder sonstige Veränderung von Höhe und Fälligkeitster-
min der monatlichen Abschläge getroffen wurde, verkürzt sich die Ankündigungsfrist für die verän-
derten Abbuchungen auf 5 Tage.

–  Überweisung
Überweisungen haben ausschließlich auf das von SWB Energie und Wasser mitgeteilte Konto
unter Angabe der Kundennummer zu erfolgen. Die Überweisung ist nur dann rechtzeitig, wenn der
Zahlbetrag dem Konto von SWB Energie und Wasser am Fälligkeitstermin gutgeschrieben ist.

10. Streitbeilegung
10.1 Fragen oder Beschwerden im Zusammenhang mit der Energielieferung können an den
Kundenservice von SWB Energie und Wasser per Post (SWB Energie und Wasser, Welschnon-
nenstr. 4, 53111 Bonn), per Telefon (0800 1 011700), per Fax (0228/711-961696) oder per E-Mail
(enw-kundenservice@stadtwerke-bonn.de) gerichtet werden. Verbraucherbeschwerden, die den
Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die Messung der Energie
betreffen, wird SWB Energie und Wasser innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beant-
worten. Hilft SWB Energie und Wasser einer Verbraucherbeschwerde nicht ab, kann der Verbrau-
cher die Schlichtungsstelle Energie e.V. anrufen. Kontaktdaten: Schlichtungsstelle Energie e.V.,
Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: 030/2757240-0, Telefax: 030/2757240-69, Internet:
www.schlichtungsstelleenergie.de, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de. SWB Energie und
Wasser ist zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren der Schlichtungsstelle Energie verpflichtet.
Das Recht der Vertragsparteien, die Gerichte anzurufen, bleibt unberührt.

10.2 Onlinestreitbeilegung: Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-
Plattform (OS-Plattform) der europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer 
Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie 
Informationen über die Verfahren an den Verbraucherschlichtungsstellen in der europäischen  
Union zu erhalten. Die OS-Plattform kann unter folgendem Link aufgerufen werden:  
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Unsere E-Mail-Adresse ist: enw-kundenservice@stadtwerke-bonn.de

11. Vertragsstrafe (§ 10 GasGVV)
Ist SWB Energie und Wasser nach § 10 Abs. 3 GasGVV berechtigt, eine Vertragsstrafe zu ver-
langen, erfolgt die Berechnung der Vertragsstrafe grundsätzlich unter Zugrundelegung eines 
Zeit-raums von sechs Monaten.

12. Inkrafttreten
Diese Ergänzenden Bedingungen treten mit Wirkung vom 1.3.2019 in Kraft. 


